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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Anfragen 01.11.2024 öffentlich 

 Hauptausschuss 21.01.2025 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

 

der Erfurter Stadtrat hat in der Sitzung im Februar diesen Jahres den Antrag „Kommunaler 

Aktionsplan Antidiskriminierung“ beschlossen. Verbunden damit waren in Beschlusspunkt 03 

auch Sofortmaßnahmen. Hier ist unter anderem die Einrichtung einer unabhängigen 

Beratungsstelle bei einem geeigneten externen Träger vorgesehen. Dem voraus geht die Prüfung 

des Bedarfs entsprechenden fachlicher Richtlinien. Diese wird entsprechend der fachlich 

einschlägigen Studie „Gut Beraten!“ in einem Schlüssel 1:300.000 von VZÄ zu der Anzahl der 

Einwohnenden berechnet (vgl. u.a. Stellungnahme Migranetz zur Antragsdrucksache). Vor diesem 

Hintergrund habe ich folgende Fragen an die Stadtverwaltung: 

 

1. Wie ist der Umsetzungsstand des Aktionsplans, insbesondere der Sofortmaßnahmen aus 

BP 03?  

2. Inwieweit wurde bei der Sofortmaßnahme „unabhängige Antidiskriminierungsberatung“ 

die notwendige Prüfung des Bedarfes entsprechend der fachlichen einschlägigen 

Berechnungsmethoden festgestellt und wenn nein, vor welchem Hintergrund konnte die 

Berechnung nicht durchgeführt werden? 

3. Inwieweit hat die Stadtverwaltung bereits Gespräch mit geeigneten Trägern zur 

Einrichtung der entsprechenden Stellen geführt?  

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

07.11.2024, gez. i. A. xxxxxxx   

Datum, Unterschrift 

  

 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Herr 

Robeck 
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